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•   Bekanntmachung der Aufstellungsbeschlüsse Bebauungsplan Nr. 313 
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   Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 
 
 
 
1) Bebauungsplan Nr. 313 
    (Bereich südlich der Winkelstraße) 
 
2) Bebauungsplan Nr. 147, 1. vereinfachte Änderung 
    (Bereich westlich Hirschstraße, östlich Elchgraben 12 n - p) 
 
hier: Bekanntmachung der Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 (1) Baugesetzbuch 
 
 
Der Planungs-,Umweltschutz-, Grünflächen- und Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Dinslaken hat am 
19.04.2010 die Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 313 und Nr. 147, 1. vereinfachte Änderung beschlos-
sen. 
 
Die Beschlüsse zu obigen Bebauungsplänen werden hiermit bekannt gemacht. 
 
Die Planbereiche sind aus den nachfolgenden Skizzen ersichtlich. 
 
 
 
Dinslaken, 28.04.2010 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Haverkämper 
Erster Beigeordneter 
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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 
 
 

1) 120. Flächennutzungsplanänderung 
    (Bereich des Zechengeländes Lohberg) 
 
2) Bebauungsplan Nr. 313 
    (Bereich südlich der Winkelstraße) 
 
hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch und Unterrichtung  
         der Einwohner gemäß § 23 Gemeindeordnung NRW (GO) 
 
 
In der Zeit vom   30.04.2010   bis zum   31.05.2010   können die Planentwürfe und Begründungen 
zu oben genannten Bauleitplänen sowie der Umweltbericht zur 120. Flächennutzungsplanände-
rung im Technischen Rathaus, Planungsamt, Hünxer Str. 81, I. Obergeschoss, jeweils montags bis 
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
eingesehen werden. Bisheriges Ortsrecht, das bei Rechtsverbindlichkeit der Pläne außer Kraft 
tritt, wird ebenfalls bereit gehalten.  
 
Während dieser Zeit können Stellungnahmen zu den Planentwürfen schriftlich oder zur Niederschrift abge-
geben werden. Nicht fristgerecht eingegangene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 
Bebauungspläne unberücksichtigt bleiben. Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 
 
Die Planbereiche sind aus den nachfolgenden Skizzen ersichtlich. 
 
 
Dinslaken, 28.04.2010 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Haverkämper 
Erster Beigeordneter 
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